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RS OGH 1996/2/15 15Os180/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1996

Norm

StGB §156

Rechtssatz

Die Möglichkeit einer erfolgreichen Anfechtung der Vermögenstransaktion oder der Inanspruchnahme des

Übernehmers eines Vermögens oder Unternehmens schließt die Benachteiligung von Gläubigern nicht aus.

Entscheidungstexte

15 Os 180/95
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